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Zitat von Susannea

Moment, wenn sie nicht mit ihm zusammenwohnt ist sie alleinerziehend, also hat sie in
den meisten Bundesländern Anspruch auf Betreuung

Bei uns muss man so einen Schreiben vom Jugendamt vorlegen, dass man das alleinige
Sorgerecht hat. Vorher gilt sie nicht als "alleinerziehend" und wir müssen bei Zeugnissen,
Schulwechsel, Anmeldungen zu mehrtägigen Klassenfahrten auf die Unterschrift beider
Erziehungsberechtigter achten.

Wo beide wohnen, wenn sie das gemeinsame Sorgerecht haben, geht uns doch eigentlich
nichts an.

Dummerweise ist dieser Typ immer hier aufgeschlagen und hat Rabatz gemacht. Warum kann
er sich dann nicht selbst um sein Kind kümmern, wenn er mal gebraucht wird? Auch wenn er
nicht mit der Kindsmutter zusammenwohnt?

Wie gesagt, heute war der Junge noch da. Mal sehen, was morgen ist.
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